
 

 

einstimmiger Beschluss Nr. 51-2021 (20. Legislaturperiode) des Beirates Osterholz  
 

Haushaltsantrag des Beirates Osterholz für die Zuweisung von Haushaltsmitteln 

für die Sanierung der Züricher Straße zwischen St.-Gotthard-Straße bis zur 

Kreuzung Osterholzer Landstraße (Stadtteil Osterholz) 

 

Der Beirat Osterholz beschließt: 

 

Der Beirat Osterholz fordert die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau auf, auf der Grundlage des § 8 Abs. 4 in Verbindung 

mit § 32 Abs. 1 Beiratsgesetz entsprechende Mittel für die Sanierung der Züricher Straße 

zwischen St.-Gotthard-Straße und Osterholzer Landstraße im Doppelhaushalt 2022/23 

einzustellen. 

 

Begründung: 

 

Bereits seit mehreren Jahren gibt es Beschwerden sowohl der Anwohner und Bewohner 

des Stadtteiles, als auch über den Beirat Osterholz über den Zustand der Züricher Straße 

zwischen der St.-Gotthard-Straße und der Osterholzer Landstraße. Die Straßendecke ist in 

einem sehr schlechten Zustand und häufig nur notdürftig repariert worden. Insbesondere 

durch die schweren Busse der Linie 25 wird die Straßendecke immer wieder verformt und 

es entstehen Risse. Ebenso müssten die Nebenanlagen, die Geh- und Radwege, dringend 

saniert werden.  

 

Trotz entsprechender Zusagen des Amtes für Straßen und Verkehr an den Beirat ist eine 

Sanierung der Straße bisher nicht durchgeführt.  

 

Daher bittet der Beirat, die entsprechenden Haushaltsmittel im kommenden 

Doppelhaushalt vorzusehen. 

 

 

 

Bremen, 24. Februar 2021 

 

 

 

 

gez. Wolfgang Haase       gez. Ulrich Schlüter 

(Beiratssprecher)       (Ortsamtsleiter) 

 

 


